
PKW Rabatte

Nachlässe auf Neuwagen für Menschen mit Behinderungen

Wegen der außergewöhnlichen Belastungen, die einem behinderten Menschen unmittelbar 

infolge seiner Behinderung erwachsen, gibt es von verschiedenen Autoherstellern Rabatte auf 

Neuwagen.  

Hersteller Rabatt Voraussetzungen

Audi

15% auf Neufahrzeuge möglich, nicht auf 

Dienst- und Gebrauchtfahrzeuge.

Vorlage des Behindertenausweises mit 

Behinderung über 50% und Merkzeichen "G" 

(gehbehindert), "aG" (außergewöhnlich 

gehbehindert), "H" (hilflos) oder "Bl" (blind). 

Berechtigt sind auch Contergangeschädigte 

und Kunden mit Armbehinderung ohne 

Merkzeichen. Dann muss aus dem 

Führerschein hervorgehen, dass Fahrhilfen 

benötigt werden. Der Einbau muss auf 

Verlangen des Herstellers nachgewiesen 

werden. Mindesthaltedauer: sechs Monate, 

Zulassung auf Behinderten selbst, bis zwei 

Fahrzeuge pro Jahr können bezogen werden.

BMW

Nachlass reine Verhandlungssache mit den 

Händlern oder Niederlassungen. 

Verhandlungsspielraum auch möglich für 

Umbauten als Unterstützung für Menschen 

mit Mobilitätseinschränkungen über DIE 

REHA GRUPPE.

Merkzeichen: "G" und "aG", Behinderung 

mindestens 50%, Voraussetzung: Zulassung 

auf Behinderten.

Daimler-Chrysler

10% Nachlass bei bestimmten Klassen 

möglich.

Grad der Behinderung über 50% und 

Kennzeichen "G", "aG", "B" oder "H" oder 

Contergangeschädigte und von 

Armamputationen Betroffene. Nachweise 

eines behindertenspezifischen Umbaus 

notwendig. Mindesthaltedauer: zwölf 

Monate         

Citroen

zirka 15%, alles weitere 

Verhandlungssache der Händler.

Gültiger Behindertenausweis und 

Behinderung mindestens 50% plus 

Merkzeichen "G", "aG", "B" oder H".

DAIHATSU Rabatt ist Verhandlungssache der Händler. 50% Behinderung/Versehrtheit.

Fiat Rabatt bis 20% möglich.

50% Behinderung und Merkzeichen "G", 

"aG", "H" oder "B".

Ford

Rabatt im Ermessen des Händlers, 

Verhandlungssache.

50% Behinderung und Merkzeichen „G" oder 

"aG“.

Hyundai

empfohlener Rabatt rund 15%, 

Verhandlungssache.

Behinderung mindestens 50%, Ausweis bei 

Händler vorzeigen. Mindesthaltedauer sechs 

Monate.

Jaguar / Land 

Rover

empfohlene Rabatte bis zu 18%, 

Verhandlungssache.

50% Behinderung. Keine Mindesthaltedauer

KIA grundsätzlich 10% Rabatt möglich.

Behinderung mindestens 50%. Vorlage des 

Behindertenausweises mit Merkzeichen "G", 

"aG", "BI" oder "H". Mindesthaltedauer 3000 

Kilometer oder sechs Monate und Zulassung 

auf Behinderten, auch auf Kinder oder auch 

auf Eltern oder Betreuer möglich.

Lada grundsätzlich 10% Rabatt möglich.

Vorlage des Behindertenausweises mit 

Merkzeichen und Zulassung auf die 

behinderte Person selbst.

Mitsubishi 15% Behindertenrabatt Merkzeichen: "aG", "BI" oder "H".



Nissan Nachlass von 10 - 23% möglich, je nach 

Fahrzeuggruppen.

Vorlage des Behinderten- oder 

Versehrtenausweises und Behinderung von 

mindestens 50%. Zulassung auf Behinderten 

selbst, und zwölf Monate Mindesthaltedauer.

Opel Hersteller empfiehlt Rabatt von 15%. Vorlage des Behindertenausweises

Peugeot

unterstützt wird nur das Modell 1007 und 

dieses über bestimmte Umbaufirmen 

(Firma Kempf und Zawatzky).

Renault

Rabatt von 10 - 18%, möglich für Selbst- 

und Mitfahrer.

Kunde muss Mitglied bei BbAB e.V. (Bund 

behinderter Auto-Besitzer) sein. Dies kann 

man ab 50% Behinderung und Merkzeichen 

"G", "aG", "H" oder "B" werden. 

Mindestfahrleistung 5000 Kilometer und 

Haltedauer zwölf 

Monate.                                             

Behinderung und Merkzeichen "G", "aG", "H" 

oder          "B" werden. Mindestfahrleistung 

5000 Kilometer und     Haltedauer zwölf 

Monate

SAAB

Empfehlung vom Hersteller an Händler 15 

Prozent.

Behindertenausweis muss vorgelegt werden! 

Seat

Rabatt von 15 Prozent möglich, 

Ansprechpartner sind allein die Händler.

Behindertenausweis muss vorgelegt werden 

und GdB  mindestens 50% plus Merkzeichen 

"G", "aG", "H" oder "B". Zulassung auf 

berechtigte Person.

Skoda empfohlen werden 15% Rabatt!

Mindestens 50% Behinderung, keine 

Merkzeichen, aber Mindesthaltedauer sechs 

Monate. Zulassung auf Behinderten selbst. 

Ausnahme: Betreuerschreiben vom 

Versorgungsamt. 

Suzuki

Über Händler direkt 8% möglich, 

Verhandlungssache!

Behinderten-/Versehrtenausweis mit 

mindestens 50% erforderlich. Kein 

Merkzeichen, keine Mindesthaltedauer!

Toyota

Nachlass von 10 - 12% möglich 

(Empfehlung vom Hersteller)!

Gültiger Behinderten-/Versehrtenausweis, 

GdB mindestens 70% und Merkzeichen "G",  

"aG", "B" oder "H". Mindesthaltedauer sechs 

Monate   und Zulassung auf Behinderten.

VW 15 Prozent Rabatt!

Behinderungsgrad über 50% in Koppelung 

mit Merkzeichen "G", "aG", "B" oder "H". 

Ausnahmsweise kein Eintrag auf Behinderten 

notwendig, dann aber muss Behinderung 

(beispielsweise Armproblem) und Hilfsmittel 

durch TÜV oder DEKRA bescheinigt oder in 

der Fahrerlaubnis verankert sein (Bsp.: 

Lenkrad-Drehknauf). Mindesthaltedauer sechs 

Monate. Zulassung auf Behinderten selbst, 

auch Kinder, nur ausnahmsweise auf Eltern 

(Bsp.: bei sozialer Härte).

(Quelle: VdK-Zeitschrift 5/2006)     Stand: Mai 2006

Zu beachten ist, dass die oben angegebenen Rabatte sich auf Verhandlungsbasis belaufen. 

Interessante Informationen finden Sie auch auf der Homepage des Bundes für behinderte Autobesitzer: www.bbab.de 

Natürlich habe ich mich um eine sorgfältige Recherche bemüht. Aber Sie wissen ja, dass überall, wo Menschen 

arbeiten, auch Fehler gemacht werden können. Für die Richtigkeit der Informationen kann deshalb keinerlei Gewähr 

übernommen werden. Für Anregungen zur Gestaltung und zu den Inhalten dieser Seite bin ich dankbar. Zögern Sie 

nicht, mir Rückmeldung zu geben.   

http://www.bbab.de

